
Ortsgemeinde Rutswei ler a.d. Lauter

Satzunq

über

die des Bebauun s lanes "Stiebäcker" und "Bruch', Erweiteru I, der

0rtsgemeinde Rutsweiler a.d. Lauter im vereinfachten Verfahren nach $ 13

Abs. I des Baugesetzbuches (BauGB)

Auf Grund des $ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 8.12.1986 (BGBI.I.S.2253)

in Verbindung mit $ 86 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom

28.11.1986 (eVgt.S.307) und S 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(Gem0) vom 14.12.1973 (GVBl.S.413) hat der 0rtsgemeinderat Rutsweiler a.d.

Lauter in seiner Sitzung am 16'9'1991 die folgende Satzung über die ver-

einfachte Änderung des Bebauungsplanes "Stiebäcker" und "Bruch", Erweiterung

I, gemäß S 13 des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, die hÍermit bekannt

gemacht wird:

Zoht der Vollgeschoße (0 9 nbs. I BouGB und 0 20 BouNVO):

Zulössig sind zwei Vollgeschoße ols Höchstmaßrzuzúglich Dochgeschoßousbou.

SE

Dachaufbauten:

liff. 2.3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen erhält folgende Neu-

fassung:

Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnräumen in Dachgeschoßen (2.8. Dachgauben)

sind zugelassen. Die Gaubenlänge darf höchstens 2/3 der Trauflänge betragen.

$s

Inkrafttreten:

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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Hinweise:
i. näumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplane-s:
ö"iiãu*fiche Geltunlsbereich des nach g 13 Abs. I BaUGB im

vereintacirten Verfahien geänderten Bebauungsplanes "Stie-
bäcker,, und ,Bnrch", Erweiterung I, umfaßt die neu vermesse-

nàn c run¿stücke, Flursttick' N r. 26Lt L, 26 L t 2, 26t/ 3, 26L I 4, 26 L I 5,

26Lt6, 26L17, 261/8 und 261/9 (Straßenfläche)_in der Gewanne

"em brummetseck" der Ortsgemeinde Rutswèiler a:d: Lauter.

I' Einsicht in den Bebauungsplan, Auskunft:
óiã Sát""ttg tiber die Anden¡ng des Erweilgnr.ngsp.lanes I, ein'
schließlich äer Begründung, kãnn bei der Verbandsgemeinde-
uá.*"iiung V/olfstiin, Berfstraße Z,Zimmer 214, úährend der

Offnungszéiten von jedermãnn eingesehen werden. Jedermann
Èann tiËer Aen Inhali des Bebauung-splanes (Satzung) auch Aui-
kunft verlangen.
f. faUigt .it õnd Erlöschen der Entschädigungsansprü9!" tg q¿

Abs.3 5au t und 2 sowie Abs.4 des Baugesetzbuches (BauGB)

vom 8.12.1986 (BGBI.I.S. 2253)
Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs' 4

BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan
eintretenden Vermögensnáchteilen sowie über die Fälligkeit
und das Eriöschen eìrtsprechender Entschädigungsansprüche
wird hingewiesen.
Danach 

-k"nn der Entschädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen, wenn die in den $s 39 bis 42 BauGB bezeichneten
Vermö"gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des

ensprulhes dadurch herbeiführen, daß er.die Leistung der Ent-

sciraaigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen be-

antragt.
Ein E"ntschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahreñ naèh Rbiauf des Kalendedahres in dem die in $
44 Abs. 3 satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches he¡beigeftihrt_wird. '

ã. Geltendmachung der Verletzungvon Verfahrens' und Form'
vorschriften sowie von Mängeln der Anwägung (SS 214 und 215

des Baugesetzbuches (BauGB) vom 8.12.1986 (BGBI.I.S. 2253):

Es wirdäarauf hingewiesen, daß die Verletzung der in $ 214

Abs. 1 Nr. I und 2 BãuGB bezeichneten Verfahrens- un-d Form-
vorschriften dann unbeachtlich ist, l,eenn sie nicht innerhaib ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Ortsgemeinde geltend gemacht worden ist. Måingel der Ab-
wägung-sind ebenla[s unblachtlich, wenn sie. nicht innerhalb
voñZ J-ahren seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Orts-
gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der
ãie Verletzlng vonAerfahrens- und Formvorschriften oder den

Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzul!'gex.
5. Re-chtsfolge dei$ 24 Abs. 6 GemO Rheinland'Pfalz:
Eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe ($ 22 Abs.l GemO) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des

Ortsgemeinderateõ (g 34 GemOfist unbeachtlich, wenn sie nicht
inneihalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung
der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die
eine solchJ Rechtsverletzung begrtinden können, gegenüber

der Gemeindeverwalturig geltend gemacht worden ist.
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